
PFARRGEMEINDERATSWAHL  PFARREI  ST.  GEORG  AMBERG 
 

 

STIMMABGABE 
 

Von den 13 Kandidaten bzw. Kandidatinnen dürfen 12 Pfarrgemeinderatsmitglieder gewählt werden.  

 

Sie haben also 12 Stimmen, dürfen aber jedem Kandidaten/jeder Kandidatin nur eine Stimme geben.  

 

Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn 

 

• mehr Namen auf dem Stimmzettel angekreuzt werden, als Pfarrgemeinderatsmitglieder zu wählen sind. 

• andere Stimmzettel oder solche, die unterschrieben oder mit einem äußeren Kennzeichen versehen 

sind, verwendet werden. 

• der Stimmzettel nicht angekreuzt ist. 


